
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/4/27 9ObA50/88,
9ObA13/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1988

Norm

B-VG Art18

Rechtssatz

In dem engen Bereich der Selbstverwaltung, in dem durch die Verordnung nur die eigenen Mitglieder verp ichtet und

berechtigt werden - etwa im Umlagenwesen - läßt es das Rechtschutzinteresse der Norm unterworfenen nicht zu, die

uneingeschränkte formalgesetzliche Delegation der diesbezüglichen Regelungskompetenz an die

Selbstverwaltungskörper zu bejahen, sondern wird eine Determination der wichtigsten Grundfragen bereits im Gesetz

gefordert.
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